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Abschrift 
  
   KREISSTADT NEUNKIRCHEN 
   

   BEBAUUNGSPLAN NR. 65 
   „ENKERBERG“ II 
   I. BAUABSCHNITT 
   MST. 1:500 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes im Sinne des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 23. 
Juni 1960 (BGBl. I Seite 341). Gemäß § 2 Abs. 1 dieses Gesetzes wurde in der Sitzung des 
Beauftragtengremiums für die Aufgaben des Stadtrates am 27.03.1974 beschlossen. 
Die Ausarbeitung erfolgte durch die Abt. Stadt- und Verkehrsplanung beim Stadtbauamt 
 
  gez. Ringeisen  gez. Claus 
  Bau-Ing.  Dipl.-Ing. 
  (grad)  Lt. Stadtbaudirektor 
 
Festsetzungen gemäss § 9 Abs. 1 und 5 des Bundesbaugesetzes 

1 Geltungsbereich   siehe Plan   

2 Art der baulichen Nutzung    
 2.1. Baugebiet   Reines Wohngebiet  
 2.1.1. zulässige Anlagen   gem. § 3 Abs. 2 (BauNVO) 
 2.1.2. ausnahmsweise zulässige Anlagen  keine 

3 Mass der baulichen Nutzung    
 3.1 Zahl der Vollgeschosse   siehe Plan 
 3.2 Grundflächenzahl GRZ   siehe Plan 
 3.3 Geschossflächenzahl   siehe Plan 

4 Bauweise    offene 

5 Überbaubare Grundstücksflächen  siehe Plan 

8 Flächen für überdachte Stellplätze und  siehe Plan 
 Garagen sowie ihrer Einfahrten auf den   
 Baugrundstücken 

12 Verkehrsflächen   siehe Plan 

14 Versorgungsflächen   siehe Plan 

16 Grünflächen wie Parkanlagen, Dauerkleingärten,  siehe Plan 
 Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe 

18 Flächen für Gemeinschaftsstellplätze und –garagen  siehe Plan 
 
Alle weiteren Festsetzungen bleiben unverändert. 
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Der geänderte Bebauungsplan hat gemäss § 2 Abs. 6 ausgelegen vom 5. Februar 1975 bis 
zum 5. März 1975. 
 
Der geänderte Bebauungsplan wurde gemäss § 10 BBauG als Satzung durch den Stadtrat 
der Stadt Neunkirchen am 21. Mai 1975 beschlossen. 
 
  Neunkirchen, den 10 Juni 1975 
  Der Oberbürgermeister 
  gez. Kolb 
 
Der geänderte Bebauungsplan wird gemäss § 11 BBauG genehmigt. 
 
   Saarbrücken, den 13. Aug. 1975 
   SAARLAND 
   MINISTER FÜR UMWELT, RAUMORDNUNG UND 
   BAUWESEN 

  
D/6 5700/75 Kl/Jo gez. WÜRKER 
   Dipl.-Ingenieur 
   

 
Die öffentliche Auslegung gemäss § 12 BBauG wurde 
am ________________ ortsüblich bekanntgemacht. 
 
a) SAARBR. ZTG. 8. SEPT. 1975 
 STADTANZEIG. 10.SEPT. 1975 Hinweis in den Tageszeitungen 
 
b) 11. SEPTMEBER - 18. SEPTEMBER 1975 Aushang an den Anschlagtafeln 
 
 
   Neunkirchen, den 15. SEPTEMBER 1975 
   Der Oberbürgermeister 
   Im Auftrag gez. Birtel 
   Stadtamtsrat 
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angrenzender B-Plan

B-Plan Nr. 65

      Geltungsbereich des B-Plans
      Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften

Maßstab: 1:2500

Gemarkung: Wiebelskirchen
Die Verordnung gilt für den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes.

Änderung der örtlichen Bauvorschriften

§ 6 erhält einen zusätzlichen Absatz 3
(s. Text zur Änderung)

Geltungsbereich der Änderung














